
 

Satzung der Stadt Hennef (Sieg)  
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Stadt Blankenberg 

 

gemäß § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und § 7 Abs. 1 und § 41 Abs. 1 

Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S. 666 / 

SGV.NW 2023), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 
(GV.NRW. S. 202) vom … 
 

 
§ 1 

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 

Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbessert und 
umgestaltet werden. Das insgesamt rd. 32 ha umfassende Gebiet wird hiermit als 

Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Stadt Blanken-
berg“.  
 

Das Sanierungsgebiet „Stadt Blankenberg“ umfasst einen Teilbereich des gleichna-
migen Ortsteils der Stadt Hennef (Sieg) und ist in dem als Anlage beigefügten Lage-

plan dargestellt, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
 

§ 2 
Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird gemäß § 142 Abs. 4 BauGB im vereinfachten Sanie-
rungsverfahren durchgeführt. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 

Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB ist ausgeschlossen. 
 

 
§ 3 

Genehmigungspflichten 

 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und 

Rechtsvorgänge finden keine Anwendung. 
 
 

§ 4 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechts-
verbindlich. 

 
 

 
Anlage: 
Gebietsabgrenzung 


